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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

Auch zahlreiche Kantonsverfassungen werden heutigen Gegebenheiten angepasst. So
trat im Aargau anfangs 1982 eine neue Verfassung in Kraft. Dagegen lehnten in Genf die
Stimmbürger und in Basel-Stadt der Regierungsrat für den jetzigen Zeitpunkt eine
Gesamterneuerung ab. In Graubünden wünschte der Grosse Rat zwar eine
Totalrevision, aber nur in der unverbindlichen Form eines Postulates und ohne zeitliche
Bindungen. Im Tessin erarbeitete eine Expertenkommission neue Verfassungsartikel,
während in Uri ein Verfassungsrat vorerst «Mängellisten» für das bisher Gültige
zusammentrug und in Glarus ein umfangreicher Kommentar zum bereits früher
publizierten Verfassungsprojekt einer vorberatenden Kommission erschien. Die
augenfälligsten Fortschritte erreichten 1982 zwei Stände der Nordwestschweiz: Der
Baselbieter Verfassungsrat schickte das Ergebnis seiner Debatten in die
Vernehmlassung, an der sich alle Einwohner des Kantons beteiligen können. Der
Solothuner Verfassungsrat hofft, bis Mitte 1984 ungefähr gleich weit zu sein mit seinen
Vorarbeiten. Seine Sitzungen wie auch die seiner Kommissionen sind öffentlich. Zudem
warb er mit einer populär aufgemachten «Verfassigs-Zytig» in weiten Kreisen für seine
Anliegen, was da und dort als staatliche Propaganda kritisiert wurde. Über wichtige
Einzelfragen soll im Kanton Solothurn der Souverän Zwischenentscheide fällen, zum
Beispiel über die Wünschbarkeit eines Ombudsmannes. 1

KANTONALE POLITIK
DATUM: 18.12.1982
BEAT JUNKER

Ohne Schwierigkeiten verlief im Ständerat die Gewährleistung der
Verfassungsänderungen in den Kantonen Zürich, Luzern, Nidwalden, Zug, Solothurn
und Basel-Stadt. Der Nationalrat hat zu diesen Revisionen im Berichtsjahr noch nicht
Stellung genommen. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.12.1995
DIRK STROHMANN

Der Nationalrat bewilligte im Frühjahr die vom Ständerat bereits 1995 angenommenen
Verfassungsänderungen in den Kantonen Zürich, Luzern, Nidwalden, Zug, Solothurn
und Basel-Stadt. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.03.1996
DIRK STROHMANN

Das nationale Parlament hiess Teilrevisionen der Verfassungen der Kantone Zürich,
Basel-Stadt, Basel-Land, Schaffhausen, Aargau, Thurgau, Wallis, Genf und Jura gut.
Dabei wurde, dies eine Seltenheit, im Fall der Genfer Verfassung auch materiell zu einer
Neuerung Stellung genommen: Der Aargauer Ständerat Reimann (svp) gab seinem
Erstaunen darüber Ausdruck, dass sich der Kanton Genf den Verfassungsauftrag
gegeben hat, mit seinen Staatsbetrieben auf dem liberalisierten
Telekommunikationsmarkt aktiv zu werden. In der Herbstsession wurden auch
Verfassungsteilrevisionen der Kantone Nidwalden, Basel-Land, Thurgau und Genf
sanktioniert. 4

KANTONALE POLITIK
DATUM: 14.06.2000
HANS HIRTER

In den Kantonen Freiburg, Basel-Stadt, Luzern, Graubünden und Zürich gingen die
Arbeiten an den Totalrevisionen der Verfassungen weiter. In Freiburg war in dem im
Jahr 2000 eingesetzten Verfassungsrat insbesondere der Beschluss umstritten, das
bisherige strikt befolgte Prinzip der Sprachterritorien etwas aufzuweichen und entlang
der Sprachgrenzen auch gemischtsprachige Gemeinden zuzulassen. Im weiteren
stimmte der Verfassungsrat dem Ausländerstimmrecht auf Gemeindeebene zu. In
Basel-Stadt verzichtete der Verfassungsrat, welcher seit anfangs 2000 am Werk ist,
darauf, die bisher gültige Bestimmung, wonach eine Wiedervereinigung mit Basel-Land
anzustreben sei, in den Entwurf für die neue Kantonsverfassung aufzunehmen. Anders
als Freiburg, Basel, Zürich und die Waadt geht der Kanton Luzern bei seiner
Totalrevision der Verfassung vor. Hier soll nicht ein gewählter Verfassungsrat, sondern
eine von der Regierung ernannte und je zur Hälfte aus Vertretern der Politik und des
„Volks“ zusammengesetzte 20köpfige Kommission einen Entwurf ausarbeiten. Diese
Verfassungskommission nahm im Berichtsjahr ihre Tätigkeit auf. Die Regierung des
Kantons Graubünden legte anfangs Jahr dem Parlament ihren Entwurf für eine neue

KANTONALE POLITIK
DATUM: 01.05.2003
HANS HIRTER
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Verfassung vor. Dieser basiert auf dem Vorentwurf einer Verfassungskommission,
welcher im Jahr 2000 in die Vernehmlassung gegeben worden war. Als besonders
umstritten erwies sich hier das Wahlsystem für das Parlament. Die
Verfassungskommission hatte ein Proporzsystem vorgeschlagen, die Regierung wollte
ein Mischsystem einführen (Majorz mit zusätzlichem Proporz in grösseren
Wahlkreisen).Die Variante Mischsystem sieht nach dem Vorbild der Wahl für den
deutschen Bundestag vor, dass ein Teil des Parlaments in Einermajorzkreisen gewählt
wird und ein Teil in diese überlagernden grösseren Proporzwahlkreisen. Das Parlament
seinerseits entschied sich für Festhalten am bisherigen Majorzsystem, beschloss aber,
dem Volk im Jahr 2003 die neue Verfassung in zwei Varianten (Beibehaltung des Majorz
resp. Mischsystem) vorzulegen. 5

In den Kantonen Freiburg, Basel-Stadt, Luzern, Graubünden und Zürich gingen die
Arbeiten an den Totalrevisionen der Verfassungen weiter. In Graubünden wurde die
Arbeit mit der Volksabstimmung vom 18. Mai abgeschlossen. Der Souverän stimmte im
Verhältnis zwei zu eins zu. In Freiburg wurde im Frühjahr die erste von drei Lesungen
abgeschlossen und anschliessend eine Vernehmlassung durchgeführt. Im November
und Dezember hielt der Verfassungsrat die zweite Lesung ab. In Basel-Stadt
präsentierte die Redaktionskommission des Verfassungsrats nach rund dreijähriger
Arbeit einen Vorentwurf, in welchem die Resultate der Diskussionen und Beschlüsse in
den Kommissionen und im Rat strukturiert zusammengefasst wurden. Dieser wurde ab
Mai in einer ersten Lesung beraten und anschliessend in eine breite Vernehmlassung
gegeben. In Zürich, wo man ähnlich vorgeht wie in Basel, lag der Rohentwurf im Februar
vor, und die erste Lesung begann im Mai. Anschliessend wurde ebenfalls eine breite
Vernehmlassung durchgeführt. 6

KANTONALE POLITIK
DATUM: 12.11.2003
HANS HIRTER

In Basel-Stadt wurde die Vernehmlassung über einen Vorentwurf für eine neue
Kantonsverfassung abgeschlossen. Mit Ausnahme der Einführung des
Ausländerstimmrechts, der Mutterschaftsversicherung (welche mit dem positiven
Ausgang der Volksabstimmung auf Bundesebene ohnehin obsolet wurde) und der
Parteienfinanzierung stiessen alle Neuerungen auf breite Zustimmung. Die zweite
Lesung nahm der Verfassungsrat im November auf. Um nicht das gesamte Projekt zu
gefährden, strich er das Ausländerstimmrecht wieder. In Luzern schloss die
Verfassungskommission ihre Arbeit ab und übergab ihren Vorschlag der Regierung,
welche eine Vernehmlassung durchführte. Die Kommission hatte unter anderem
beschlossen, das Ausländerstimmrecht nur in der fakultativen kommunalen Form
aufzunehmen und diesen Vorschlag bloss als Variante dem Volk vorzulegen. In der
Vernehmlassung wurden die wichtigsten angestrebten materiellen Änderungen
(Ausländerstimmrecht, Stimmrechtsalter 16, Kompetenz des Parlaments,
nichtchristliche Kirchen als öffentlich-rechtliche Anstalten zu anerkennen) von den drei
bürgerlichen Parteien CVP, FDP und SVP abgelehnt. In Zürich wurde anfangs Jahr die
Vernehmlassung über den Vorentwurf für eine neue Verfassung abgeschlossen; im
Sommer führte der Verfassungsrat die zweite Lesung des bereinigten Entwurfs durch.
Dabei berücksichtigte er insbesondere auch das Anliegen der FDP, Grundsätze, welche
bereits in der Bundesverfassung enthalten sind, nicht auch noch in die
Kantonsverfassung aufzunehmen (namentlich Grund- und Sozialrechte). Im Oktober
verabschiedete der Verfassungsrat den Entwurf gegen den Widerstand der SVP
zuhanden der Volksabstimmung. Im Kanton Schwyz beantragte die Regierung, eine
Totalrevision der Verfassung in Angriff zu nehmen und dazu eine
Verfassungskommission zu wählen. 7

KANTONALE POLITIK
DATUM: 29.10.2004
HANS HIRTER

In Basel-Stadt beendete der Verfassungsrat im März die zweite Lesung der neuen
Kantonsverfassung und verabschiedete sie mit 48:3 Stimmen. Gegen den Widerstand
der SVP hiess das Volk am 30. Oktober die neue Verfassung mit einem Ja-Stimmenanteil
von 77% gut. Sie enthält zwei bemerkenswerte Neuerungen im institutionellen Bereich:
Das Parlament wird von 120 auf 100 Mitglieder reduziert, und die Amtsdauer des
Regierungspräsidenten wird von einem auf vier Jahre verlängert. Letzteres geschah
unter anderem auch, um dem Präsidenten einen ähnlichen Bekanntheitsgrad in den
nationalen Medien zu verschaffen wie den Stadtpräsidenten anderer Grossstädte. Das
im Vorentwurf enthaltene Ausländerstimmrecht war 2004, aus Angst vor einer
Abstimmungsniederlage für das gesamte Projekt, wieder aus der neuen Verfassung
eliminiert worden. Immerhin dürfen die beiden Gemeinden Binningen und Riehen
dieses für kommunale Angelegenheiten einführen. 8

KANTONALE POLITIK
DATUM: 27.02.2005
HANS HIRTER
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Die Bundesversammlung genehmigte mehrere Revisionen von kantonalen Verfassungen,
darunter auch die Totalrevision der Verfassung von Basel-Stadt. Letztere war im
Nationalrat unbestritten. Im Ständerat löste hingegen der Artikel, welcher den Kanton
verpflichtet, sich gegen die Nutzung der Kernenergie einzusetzen, eine rege Diskussion
aus. Bei ähnlichen, allerdings aggressiver formulierten Passagen in den Verfassungen
der Kantone Genf und Basel-Land hatte die Bundesversammlung in früheren Jahren
Vorbehalte angebracht. In diesem Fall beantragten sowohl die Kommissionsmehrheit als
auch der Bundesrat eine vorbehaltlose Anerkennung. Ihr Argument war, dass die
Bestimmung nicht bundesrechtswidrig sei, da sie einzig über die Art der im Kanton
genutzten Energieträger Aussagen mache, hingegen den Kanton nicht dazu verpflichte,
Bundesbeschlüsse zur Energiepolitik zu hintertreiben oder den Bau von
Atomkraftwerken in Nachbarkantonen zu verhindern. Nicht zulässig wäre es gemäss der
Kommissionsmehrheit aber auch, wenn Basel-Stadt es ansässigen privaten
Unternehmen verbieten würde, Energie aus Kernkraftwerken zu beziehen. Der Rat
verzichtete mit 23 zu 14 Stimmen auf einen Vorbehalt. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.09.2006
HANS HIRTER
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